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1. Anwendung

1.1 Diese Bedingungen gelten flr den Transport von Sendungen mit Ursprungsort in
Europa sowie zwischen und innerhalb europaischer Lander und Gebiete. Diese
Bedingungen finden keine Anwendung auf Sendungen innerhalb Deutschlands und
innerhalb Polens, fur die gesondert landerspezifische Geschaftsbedingungen gelten.
In manchen Markten gelten anstelle oder zusatzlich zu diesen Bedingungen lokale
Bedingungen oder Postvorschriften (in den betreffenden Landern und Gebieten
jeweils auf tnt.com einsehbar). Sendungen von auf3erhalb Europas unterliegen den
Bestimmungen der ortlichen Tarife und den Geschaftsbedingungen der TNT
Tochterunternehmen, Niederlassungen oder unabhangigen Vertragspartner, welche
die Beférderung durchflihren. Ricksendungen unterliegen den Bestimmungen und
Bedingungen des Landes oder Gebiets, aus dem sie abgeschickt werden. Weitere
Informationen zu den TNT Services finden Sie unter tnt.com.

1.2 Die internationale Beforderung einer Sendung im Luftverkehr unterliegt dem
Montrealer Ubereinkommen bzw. dem Warschauer Abkommen. Die internationale
Beforderung einer Sendung im Stralenverkehr unterliegt dem CMR. Die
Beforderung von Sendungen im Inland (zwischen bestimmten Orten innerhalb eines
Landes) unterliegt den Gesetzen dieses Landes, den vorliegenden Bedingungen
sowie den anwendbaren landerspezifischen TNT Allgemeinen
Geschaftsbedingungen.

1.3 Die aktuelle Online-Version dieser Bedingungen, die auf der landerspezifischen
Seite von tnt.com veroffentlicht und verwaltet wird, hat Vorrang gegenuber allen
alteren oder anderen Fassungen dieser Bedingungen. Der Absender verpflichtet sich
durch die Aufgabe seiner Sendung bei TNT zur Einhaltung der jeweils geltenden
Bedingungen. TNT behalt sich das Recht vor, diese Bedingungen jederzeit einseitig
abzuandern oder zu erganzen.

1.4 Bei Widerspruchen zwischen diesen Bedingungen und anderen
Versanddokumenten von TNT, einschlie3lich der Bedingungen eines Frachtbriefs,
eines Manifests oder eines Versandetikettes von TNT, haben diese Bedingungen
insoweit Vorrang, wie sie dem/den geltenden Ubereinkommen oder anderen
zwingenden gesetzlichen Bestimmungen nicht zuwiderlaufen, einschlie3lich
geltender lokaler Postvorschriften.

1.5. Die verflgbaren Services kdnnen von TNT von Zeit zu Zeit geandert oder
ausgesetzt werden. Eine solche Anderung oder Aussetzung gilt fir Sendungen, die
nach diesem Datum an TNT Ubergeben werden. Einzelheiten zu den aktuellen
Services sind auf tnt.com einsehbar.



1.6 Alle Entscheidungen von TNT in diesen Nutzungsbedingungen, wurden im
alleinigen Ermessen von TNT getroffen.

2. Begriffsbestimmungen.

,Luftfrachtbrief‘ oder ,Frachtbrief‘ bezeichnet alle Versanddokumente, Manifeste,
Begleitscheine, Etiketten, Stempel, elektronischen Eintrage oder ahnlichen Posten im
Transportsystem von TNT zur Einleitung des Versands einer Sendung.
Lusatzleistungen® bezeichnet alle Services auller Transportleistungen.

,B2C-Sendungen bezeichnet Sendungen im Rahmen einer kommerziellen
Transaktion zwischen einem geschaftlichen Absender (aus gewerbsmalligen
Grinden handelnd) und einem privaten Empfanger (nicht aus gewerbsmafigen
Grunden handelnd).

,Geschafts- bzw. Werktag" ist jeder Tag, an dem die Geschafte im Herkunfts- oder
Bestimmungsland oder im Herkunfts- oder Bestimmungsgebiet gedffnet sind. Werk-
und Feiertage kdonnen je nach Land, Gebiet oder Region unterschiedlich sein. Sind
Lieferverpflichtungen davon betroffen, wenden Sie sich bitte an TNT.
,Geschaftslieferung” bezeichnet eine Lieferung an kommerzielle oder geschaftliche
Raumlichkeiten, was (a) Wohnungen oder Privatanwesen, (b) Wohnungen oder
Privatanwesen, von denen aus ein Unternehmen betrieben wird, wenn diese vom
Absender als Wohngebaude bezeichnet werden, und (c) B2C-Sendungen
ausschlief3t.

.Preise“ bezeichnet Transportpreise sowie sonstige Preise oder Zuschlage, die
gemal diesen Bedingungen von Zeit zu Zeit veranschlagt oder erhoben werden,
einschlieBlich Treibstoffzuschlagen und sonstigen Zuschlagen, Preisen fur
Abfertigungsdienste, Bearbeitungsentgelten flr Zusatzleistungen, Kosten fur
erweiterte Haftung oder Versicherungskosten, Rucksendekosten, besonderer
Bearbeitungskosten, Zollen und Steuern, Ein- und Ausfuhrzuschlagen sowie
sonstiger zumutbarer Kosten, die TNT im Zuge der Beforderung einer Sendung
entstehen. Einzelheiten zu anderen Zuschlagen sind auf tnt.com einsehbar. TNT
berechnet Mehrwertsteuern bei den Preisen gemaf den gelten Gesetzen und
Richtlinien.

,CMR* bezeichnet das Ubereinkommen iiber den Beférderungsvertrag im
internationalen StralRenverkehr von 1956 in der Fassung von 1978.
.Bedingungen” bezeichnet diese Allgemeinen Geschaftsbedingungen die von Zeit
zu Zeit auf tnt.com aktualisiert werden.

,Ubereinkommen* ist ein Oberbegriff fir das Warschauer Abkommen, das
Montrealer Ubereinkommen und das CMR.

.Der deklarierte Zollwert" ist der Verkaufspreis oder der Wiederbeschaffungswert
fur den Inhalt der Sendung wie zum Zwecke der Zollabfertigung erforderlich.



Die ,vereinbarte Lieferzeit® ist die vom TNT Service veroffentlichte oder vom
Kundendienst angegebene Lieferzeitverpflichtung fur die betreffende Sendung unter
Berucksichtigung der zu versendenden Waren, des Versanddatums, des konkreten
Zielortes, des Gewichts und des Wertes der Sendung.

.Erweiterte Haftung“ bedeutet den vom Absender gegebenenfalls auf dem
Frachtbrief angegeben Wert, der den Hochstbetrag der TNT Haftung in Fallen
darstellt, in denen TNT nach einem anwendbaren Ubereinkommen oder értlichem
Recht haftet, in Verbindung mit der Sendung, flr die der Absender die anfallende
Gebuhr zahlt.

,Europa‘“ ist ein Oberbegriff fiir Albanien, Armenien, Osterreich, Aserbaidschan,
Belarus, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Zypern, die
Tschechische Republik, Danemark, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien,
Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Israel, Italien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Mazedonien, Malta, Moldawien, Montenegro, die Niederlande,
Norwegen, Polen, Portugal, Rumanien, Russland, Serbien, die Slowakei, Slowenien,
Spanien, Schweden, die Schweiz, die Turkei, das Vereinigte Konigreich und die
Ukraine.

.versicherung“ ist der vom Absender auf dem Frachtbrief angegebene Wert, der
den Hochstbetrag darstellt, fur den TNT das Risiko im Zusammenhang mit der
Sendung Ubernimmt und fur den der Absender die erforderlichen Kosten zahlt.
,2dundicht® ist in Abschnitt 7 (Versandvorbereitung) definiert.

,Montrealer Ubereinkommen* bezeichnet das Montrealer Ubereinkommen vom 28.
Mai 1999 mitsamt allen nachtraglich in Kraft getretenen Protokollen.

.Paket‘ bezeichnet jedes einzelne Paket oder Teil, das vom Absender zur
Beforderung an TNT Ubergeben und von TNT entgegengenommen wird.
.verbotene Giter* bezeichnet die in Abschnitt 10 (Verbotene Giiter) dieser
Bedingungen genannten Artikel und Arten von Sendungen.

.,Empfanger” bezeichnet die naturliche oder juristische Person, die auf dem
Frachtbrief als Empfanger der Sendung angegeben ist.

,<Zustellung an Privatadresse” bezeichnet die Zustellung an ein Haus oder eine
Privatwohnung, einschlief3lich der Orte, an denen ein Geschaft von zu Hause oder
der Privatwohnung aus betrieben wird oder eine Zustellung, bei der die
Zustelladresse von dem Versender als Privatadresse bestimmt wurde.
~"Absender‘ bezeichnet die naturliche oder juristische Person, die auf dem
Frachtbrief als Absender der Sendung angegeben ist.

.oervices” ist ein Oberbegriff fur Zusatz- und Transportleistungen.

»~oendung” umfasst ein oder mehrere Pakete, die auf einem einzigen Frachtbrief
deklariert und versandt werden.



»TNT* bezeichnet die Federal Express Corporation, ihre Tochtergesellschaften,
Niederlassungen und verbundenen Unternehmen sowie ihre jeweiligen
Mitarbeiter*innen und Vertreter*innen (soweit zutreffend).

»,TNT Kundennummer® oder ,TNT Konto“ bezieht sich auf die Nummer, die TNT
dem Kunden bekannt gibt und die sicherstellt, dass die Kontobewegungen vom TNT
System zusammengefasst werden und dass dem Zahler eine korrekte Rechnung
gesendet wird.

»1ransportkosten“ bezeichnet die Kosten fur die Beforderung einer Sendung, die
von TNT in Ubereinstimmung mit diesen Bedingungen von Zeit zu Zeit festgelegt
werden, ausgenommen andere veranschlagte oder erhobene Preise oder Zuschlage,
wie z. B. Treibstoffzuschlage, Kosten fur Abfertigungsdienste, Bearbeitungsentgelte
fur Zusatzleistungen, Kosten fur erweiterte Haftbarkeit oder Versicherungskosten,
besondere Bearbeitungsgebuhren, Zdlle und Steuern, Ein- und Ausfuhrzuschlage
und andere Zuschlage.

»1ransportleistungen bezeichnet die Leistungen zur Beforderung einer Sendung,
die von TNT gemal einem Frachtbrief von TNT angeboten und erbracht werden.
Davon ausgenommen sind FedEx Luftfrachtbriefe.

,Einzigartige Artikel” sind Artikel, fur die aufgrund ihrer Beschaffenheit keine
erweiterte Haftung oder Versicherung gilt, einschlieRlich Edelsteinen, Edelmetallen,
Schmuck, ungeschutzter Mébel, Glas, Porzellan, Kunstgegenstanden, Antiquitaten,
Pelzen, Sammlerstlcken, Musikinstrumenten, wichtiger Dokumente (einschlief3lich
Reisepassen), Smartphones, Smartwatches, Tablets, Laptops, elektronischer
Bildschirme, Plasmabildschirmen, Filmen, Bandern, Discs, Speicherkarten oder
anderer Daten- bzw. Bildtrager.

-Warschauer Abkommen* bezeichnet das Warschauer Abkommen vom 12. Oktober
1929, geandert durch das Haager Protokoll vom 28. September 1955 und alle
nachfolgenden anwendbaren Protokolle sowie das Abkommen von Guadalajara vom
18. September 1961.

3. Preise.

Die fUr die Sendung geltenden Transportpreise sind den TNT Listenpreisen zu
entnehmen oder in einer entsprechenden TNT Vereinbarung Uber
Transportleistungen ausdricklich anders geregelt. Kostenvoranschlage von TNT fur
Preise oder Services sind lediglich Schatzungen, die auf Angaben des Absenders
basieren. Die endgultigen Preise und Services konnen hiervon abweichen, abhangig
von der tatsachlichen Ubergebenen Sendung sowie der Anwendung dieser
Bedingungen. TNT haftet nicht fur Diskrepanzen zwischen den endgultigen Preisen,
die dem Kunden in Rechnung gestellt werden, und den Kostenvoranschlagen fur
Preise oder Services vor der Ubergabe der Sendung. Ebenso wenig erfolgt eine



Anpassung, Riuckzahlung oder Gutschrift. Die anfallenden Preise sind diejenigen
Preise, die zum Zeitpunkt des Abschlusses eines entsprechenden TNT Vertrags uber
Transportleistungen gelten und in Kraft sind, vorbehaltlich des Rechts von TNT, die
Preise, einschliel3lich der Transportkosten, die in den TNT Preislisten aufgefuhrt sind,
von Zeit zu Zeit und unangekundigt zu andern.

4. Treibstoffzuschlag und sonstige Zuschlage.

TNT behalt sich das Recht vor, den Treibstoffzuschlag und alle weiteren Zuschlage
auf tnt.com von Zeit zu Zeit und unangekundigt zu prufen und zu andern. Dauer und
Betrag dieser Anderungen werden von TNT festgelegt. Der Absender verpflichtet
sich durch die Aufgabe seiner Sendung bei TNT, die jeweils geltenden Zuschlage zu
zahlen. Einzelheiten zu den aktuellen Zuschlagen sind auf tnt.com einsehbar.

5. Rechnungsanpassungen und Volumengewicht
(volumetrisches Gewicht).

FedEx berechnet entweder das Gewicht oder das deklarierte Gewicht der Sendung
oder das deklarierte oder tatsachliche dimensionale (volumetrische) Gewicht der
Sendung, je nachdem, welches hdher ist. Das dimensionale (volumetrische) Gewicht
wird gemal der volumetrischen Umrechnungsgleichung berechnet, die in der FedEx
Preisliste oder auf fedex.com angegeben ist, je nachdem, was zutrifft. FedEx kann
das tatsachliche Gewicht und/oder die tatsachlichen Abmessungen (Volumen)
und/oder die Anzahl der Artikel der Sendung uberprufen. Falls das angegebene
Gewicht und/oder die deklarierten Abmessungen (Volumen) und/oder die
angegebene Anzahl der Artikel Uberschritten werden, erklart sich der Versender
damit einverstanden, dass das tatsachliche Gewicht der Sendung und/oder das
tatsachliche dimensionale (volumetrische) Gewicht der Sendung, je nachdem,
welches hdher ist, fur die Berechnung der Preise von FedEx verwendet wird.

5.2. FedEx kann jeden Frachtbrief kontrollieren, um den gewahlten Transportservice,
das Gewicht einer Sendung bzw. eines Pakets oder die Anzahl der Pakete in einer
Sendung zu Uberprufen. Sind die Angaben des gewahlten Transportservices, das
tatsachliche und/oder dimensionale (volumetrische) Gewicht oder die Anzahl der
Pakete auf dem Frachtbrief falsch, kann FedEx entsprechende Korrekturen
vornehmen.

5.3 TNT kann Anpassungen an der Rechnung vornehmen und ein besonderes
Bearbeitungsentgelt fur erforderliche Korrekturen und Ergéanzungen des Frachtbriefs
verlangen. Die verwendete(n) Methode(n) und die anfallenden Entgelte fur diese
Korrekturen oder Anpassungen sind auf Anfrage einsehbar.

6. Rechnungsstellung.



6.1 Rechnungen fur Transportkosten und damit verbundene Kosten sind
grundsatzlich ohne Abzug oder Aufrechnung binnen 30 Tagen nach
Rechnungsdatum fallig. Fir bestimmte Lander gelten andere Zahlungsfristen,
genauere Auskunfte werden auf Anfrage erteilt. Rechnungen fur Zolle, Steuern und
sonstige Gebuhren werden sofort bei Erhalt fallig. Ungeachtet des Vorstehenden
behalt sich TNT das Recht vor, die Vorauszahlung von Gebuhren zu verlangen. TNT
stellt grundsatzlich alle Sendungen wdchentlich riickwirkend ab dem Abholdatum in
Rechnung, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Die Rechnungen von TNT
enthalten keine Kopie des Abliefernachweises.
6.2 TNT stellt standardmaRig elektronische Rechnungen bereit, es sei denn, der*die
Zahlungspflichtige wunscht ausdrucklich etwas anderes und die Bereitstellung von
Rechnungen auf Papier ist nach geltendem Recht weiterhin zulassig.
6.3 TNT behalt sich das Recht vor, Zahlungen zuerst auf die altesten Rechnungen
anzurechnen, falls nicht die bevorzugten Uberweisungsmethoden verwendet werden
oder kein Verwendungszweck angeben ist.
6.4 Im Falle eines Zahlungsverzugs behalt sich TNT das Recht vor, einen
Saumniszuschlag, SGumniszinsen und Verwaltungskosten zu berechnen. In diesem
Fall kann TNT die nach eigenem Ermessen sowie gemaf den geltenden Vorschriften
der EU oder des jeweiligen Landes zum Zahlungsverzug anfallende(n) Gebuhr(en),
Kosten und/oder Zinsen berechnen.
6.5 Soll die Zahlung durch Belastung eines TNT Kontos erfolgen, so muss die Partei,
welche die Sendung veranlasst, eine gultige, aktuelle TNT Kundennummer auf dem
Frachtbrief vermerken, damit TNT die Sendung entgegennehmen kann. Die
Belastung eines TNT Kontos kann folgendermalden erfolgen:
a. ,Rechnung an den Absender”: TNT stellt die Kosten dem TNT Konto des
Absenders in Rechnung.
b. ,Rechnung an den Warenempfanger“: TNT stellt die Kosten dem TNT Konto
des Empfangers in Rechnung. Nur fur speziell festgelegte Zielorte.
6.6 Ungeachtet anderslautender Zahlungsanweisungen oder -bestimmungen haftet
letztlich stets der Absender (oder ggf. die Partei, die eine Einfuhrsendung veranlasst)
fur die Kosten, auch in solchen Fallen, in denen der Empfanger die Zahlung
verweigert.
6.7 Beanstandungen bezliglich einer Rechnung sind vom Absender bzw. Empfanger
spatestens (a) 30 Tage nach Rechnungsdatum oder (b) dem Falligkeitstag der
Rechnung, je nachdem, was spater eintritt, TNT vorzulegen. TNT nimmt eine solche
Beanstandung nur dann entgegen, wenn darin folgende Angaben enthalten sind: (a)
Rechnungsnummer, (b) Nummer des Frachtbriefs und (c) Grund der Beanstandung.
6.8 Zolle und Steuern Sofern anwendbar konnen Zolle, Steuern und andere damit
verbundene Gebuhren auf den Inhalt der Sendungen erhoben werden. Entrichtet



TNT im Auftrag des*der Zahlungspflichtigen Zolle, Steuern oder andere Gebuhren an
eine Zollbehorde, so wird diesem*dieser eine Abfertigungspauschale oder ein
Prozentsatz des entrichteten Gesamtbetrags berechnet, je nachdem, welcher Betrag
hoher ist. TNT ist nicht verpflichtet, Zolle, Steuern und sonstige Gebuhren zu
entrichten und kann den*die Versender*in oder Empfanger*in verpflichten, TNT diese
Kosten im Voraus zu bezahlen, um TNT von der Verpflichtung, Zdlle, Steuern und
sonstige Gebuhren im Voraus zu zahlen, zu entlasten. TNT kann Optionen anbieten,
um den*die Versender*in, den*die Empfanger*in oder eine*n Dritte*n zu bestimmen,
der die Zolle, Steuern und andere damit verbundene Gebuhren Ubernimmt. Alternativ
kann TNT die Kosten dem*der Versender*in oder Empfanger*in in Rechnung stellen,
wobei die Entscheidung im alleinigen Ermessen von TNT liegt. Rechnungen fur Zolle,
Steuern und sonstige Gebuhren werden sofort bei Erhalt fallig. Weitere Einzelheiten
sind Abschnitt 13 (Zollabfertigung) zu entnehmen und sind auf Anfrage verfugbar.
6.9 Wahrungsumrechnung. TNT Rechnungen sind in der darin angegebenen
Wahrung oder in der jeweiligen Landeswahrung zu dem von Zeit zu Zeit von TNT
festgelegten Wechselkurs zu zahlen.

7. Versandvorbereitung.

7.1 Mal3- und Gewichtsbeschrankungen. Die Mal}- und Gewichtsbeschrankungen
von Paketen und Sendungen unterscheiden sich je nach Kombination von
Ursprungs- und Zielland und je nach Service.

7.2 Mehrpaketsendungen. Hinsichtlich des Gesamtgewichts von
Mehrpaketsendungen bestehen keine Beschrankungen, vorausgesetzt, jedes
einzelne Paket der Sendung Uberschreitet die flr das Bestimmungsland
vorgesehene Grolen- und Gewichtsbegrenzung nicht.

7.3 UbergroRe Sendungen. Sendungen, welche die servicespezifischen
Gewichtsgrenzen gemal den Richtlinien zur Vorbereitung der Sendung auf tnt.com
Uberschreiten, erfordern eine vorherige Absprache mit TNT. TNT behalt sich das
Recht vor, Pakete oder Sendungen abzulehnen, die TNT als ungeeignet oder
,2abergrol3* betrachtet, wie in den Richtlinien zur Vorbereitung der Sendung auf
tnt.com naher beschrieben.

7.4 Verpackung. Alle Pakete miussen von der*dem Versender*in je nach Art und
GroRe der Ware und unter Einhaltung der in Transport- und Sortierumgebungen
anzuwendenden verkehrsublichen Sorgfalt und unter Einhaltung der Anweisungen
von TNT so vorbereitet und verpackt werden, dass eine sichere Beforderung
gewahrleistet ist und geltende Abkommen, Gesetze, Regelungen und Vorschriften
einschlieBlich solcher, die die Verpackung, Kennzeichnung und Beschriftung
betreffen, eingehalten werden.



7.5 Alle Artikel, die etwa durch Temperaturschwankungen oder Anderungen des
atmospharischen Drucks bei einem Transport beschadigt werden konnten, missen
vom Absender durch eine entsprechende, angemessene Verpackung ausreichend
geschutzt werden. TNT haftet nicht fur Schaden, die ihren Ursprung in
Temperaturschwankungen oder Druckveranderungen haben.

7.6 TNT bietet keine temperaturgefuhrten Transporte an, sofern nicht ausdrucklich
etwas anderes vereinbart wurde. Sofern nicht ausdrucklich vereinbart, ist TNT nicht
verpflichtet, Trockeneis bei Sendungen hinzuzufiugen oder Trockeneis nachzufullen,
ungeachtet anders lautender einseitiger Angaben vom Kunden oder TNT in
schriftlicher oder mundlicher Form. Falls der Empfanger ein Paket zurlickweist oder
das Paket undicht oder beschadigt ist oder Geruche durchlasst (zusammengefasst:
,2undicht®), wird es an den Absender zuruckgeschickt, sofern dies moglich ist. Falls
das Paket vom Absender zurickgewiesen wird oder es nicht mehr zurickgeschickt
werden kann, weil es undicht ist, haftet der Absender und erkennt an, TNT alle
entstandenen Kosten, Zuschlage und Ausgaben zu erstatten, die in Zusammenhang
mit der Reinigung und der Entsorgung des Paketes angefallen sind. Flur weitere
Informationen siehe Abschnitt 8 (Zurtickweisung oder Ablehnung von Sendungen).
7.7 Kennzeichnung Der Absender ist daflr verantwortlich, dass der Frachtbrief
ordnungsgemal und vollstandig ausgefullt wird. Jede Sendung muss lesbar und
dauerhaft mit dem Namen, der Stral3e, der Stadt und dem Land sowie der
Postleitzahl von Absender und Empfanger gekennzeichnet sein. Bei internationalen
Sendungen muss die Adresse des Absenders das Land nennen, in dem die Sendung
an TNT ubergeben wurde. Der Absender muss den Frachtbrief sowie alle weiteren
erforderlichen Kennzeichnungen (z. B. hohes Gewicht) deutlich sichtbar an der
Aulenseite der Sendung anbringen.

Weitere Einzelheiten zur Vorbereitung von Sendungen sind auf tnt.com einsehbar
oder auf Anfrage verfugbar.

8. Zuriickweisung oder Ablehnung von Sendungen.

TNT behalt sich das Recht vor, Sendungen zurickzuweisen, zurickzuhalten oder
zurlckzusenden und ist dazu nach eigenem Ermessen von TNT und ohne Haftung
fur TNT berechtigt. TNT Ubt dieses Recht in folgenden Fallen aus (jedoch ohne
Beschrankung auf diese Falle): (1) die Sendung kann andere Sendungen
beschadigen oder verzogern oder Eigentum oder Personen beschadigen; (2) die
Sendung wird wahrscheinlich wegen unzureichender Verpackung oder aus anderen
Grunden beim Transport beschadigt oder geht verloren; (3) die Beférderung der
Sendung oder (eines Teils) ihrer Inhalte ist gesetzlich verboten oder verstolit gegen
die vorliegenden Bedingungen; (4) das Kundenkonto der naturlichen oder
juristischen Person, die fur die Zahlung verantwortlich ist, ist nicht kreditwurdig; (5)



die Annahme der Sendung kann die Fahigkeit von TNT gefahrden, Services fur
andere Kund*innen zu erbringen, selbst wenn dies nur teilweise oder vorubergehend
der Fall ist; (6) TNT ist nicht in der Lage, die Identitat des*der Versender*in zu
uberprufen; oder (7) wenn der*die Versender*in, Empfanger*in oder beteiligte
Parteien auf den Ausfuhrkontroll- oder Sanktionslisten stehen, die von folgenden
Institutionen verdffentlicht und verwaltet werden: dem U.S. Department of the
Treasury, dem Office of Foreign Assets Control; dem U.S. Department of Commerce,
dem Bureau of Industry and Security; dem U.S. Department of State, den
Sanktionsausschissen der Vereinten Nationen; dem Rat der Europaischen Union
und anderen zustandigen Behorden, sofern nicht von der zustandigen staatlichen
Behorde zugelassen oder genehmigt oder anderweitig nach geltendem Recht
zulassig. TNT haftet in keiner Weise fur die Zuruckweisung oder Ablehnung von
Sendungen. Die Annahme einer Sendung durch FedEx bedeutet nicht, dass diese
Sendung sowie deren Inhalt und Qualitat als mit geltendem Recht oder den
vorliegenden Bedingungen vereinbar gelten. Sofern gesetzlich vorgeschrieben, unter
anderem durch Ausfuhrkontrollen, Sanktionen und/oder Zollgesetze und -
vorschriften, ist TNT berechtigt, Sendungen auf unbestimmte Zeit zu blockieren oder
zuruckzuhalten und eine staatliche Genehmigung zur Rucksendung oder
Vernichtung einer solchen Sendung zu beantragen, und in solchen Fallen haftet TNT
nicht fur daraus resultierende Verluste oder Schaden.

9. Sendungskontrolle.

9.1 Auf Verlangen der zustandigen Behdrden oder nach Ermessen von TNT im
Einklang mit geltenden Gesetzen und Vorschriften kann TNT jede Sendung 6ffnen
und kontrollieren.

9.2 Im Einklang mit geltenden Gesetzen und Vorschriften ist TNT unter Umstanden
verpflichtet, eine Sendung verschiedenen Kontrollen zu unterziehen. Der Absender
verzichtet hiermit auf mogliche Forderungen wegen Schaden oder Verzégerungen,
die durch eine solche Kontrolle entstanden sind.

10. Verbotene Giiter.

10.1 TNT verbietet den Versand der folgenden Artikel an jeden beliebigen
Bestimmungsort. Der Absender verpflichtet sich, diese Gegenstande nicht zu
versenden, es sei denn, er hat mit TNT ausdrucklich etwas anderes vereinbart (je
nach Herkunfts- und Bestimmungsort konnen zusatzliche Einschrankungen gelten):
a. Schusswaffen (einschlieRlich Antiquitaten und Repliken), Waffen, Munition
und zugehdrige Teile. Dazu gehdren unter anderem Pistolen, Springmesser,
Butterfly-Messer, Hieb- und Stichwaffen, Schlagringe und Taser;
b. 3-D-Druckmaschinen, die ausschlieBlich zur Herstellung von Schusswaffen
konstruiert wurden bzw. geeignet sind;



c. Sprengstoffe (der Versand von Sprengstoffen der Klasse 1.4 an einzelne
Orte oder von einzelnen Orten kann zulassig sein; weitere Informationen sind
auf Anfrage erhaltlich), Feuerwerkskorper und andere Gegenstande
brandfordernder oder entflammbarer Art;

d. Gegenstande, die einer Bombe, Handgranate oder einem anderen
Sprengkodrper oder einer anderen Waffe ahneln. Dazu gehdren unter anderem
inaktive Artikel wie Replikate, Spielzeugwaffen, Neuheiten, Lernhilfsmittel und
Kunstwerke;

e. militdrische Guter, die aus einem Land stammen, in dem eine
Ausfuhrgenehmigung zur Ausfuhrkontrolle erforderlich ist;

f. menschliche Leichen, menschliche Organe oder Korperteile, menschliche
oder tierische Embryonen, eingeascherte oder exhumierte menschliche
Uberreste;

g. lebende Tiere, einschliel3lich Insekten und Haustiere;

h. Tierkadaver, tote Tiere oder Tiere, die prapariert wurden. Dazu gehoren
unter anderem Tierfelle, Elfenbein und elfenbeinahnliche Produkte und Fauna;
i. Pflanzen und Pflanzenmaterial, einschliel3lich Schnittblumen (der Versand
von Schnittblumen kann fur bestimmte Lander und Gebiete und aus
bestimmten Landern und Gebieten, einschliellich aus den Niederlanden in die
USA sowie in ganz Lateinamerika zulassig sein; weitere Informationen sind auf
Anfrage erhaltlich);

j- verderbliche Lebensmittel sowie Lebensmittel und Getranke, die gekuhlt
werden mussen oder andere Umgebungskontrollen bendtigen;

k. Pornographie und obszénes Material. Dazu gehéren unter anderem Minikins
(inklusive Sexpuppen);

l. Geld, einschliel3lich Barmitteln und Barmittelaquivalenten (z. B.
bargeldgleiche Ubertragbare Wertpapiere, indossierte Wertpapiere, Anleihen
und Zahlscheine), Sammlermunzen und Briefmarken;

m. Lotteriescheine und Glicksspielgerate, wo dies gesetzlich verboten ist;

n. Abfalle im Sinne der geltenden Gesetze und Vorschriften. Dazu gehoren
unter anderem zu entsorgender Mull, medizinische Abfalle (z. B.
Injektionsnadeln oder Spritzen, kontaminierte medizinische Gerate oder Artikel,
die zur Sterilisation, zum Recycling oder zur Entsorgung geschickt werden),
Batterien, die ein Sicherheitsrisiko darstellen kénnen (z. B. gebrauchte oder
beschadigte Batterien), oder Gegenstande, die ein Umweltrisiko darstellen

(z. B. gebrauchte Leuchtstoffrohren);

0. nasses Eis (gefrorenes Wasser);

p. gefalschte Guter, einschlieRlich Waren unter einer Handelsmarke, die mit
einer eingetragenen Marke identisch ist oder sich von dieser nicht wesentlich



unterscheidet, ohne die Zustimmung des eingetragenen Markeninhabers oder
ohne Beaufsichtigung durch diesen (auch als ,gefalschte Ware" oder
.Falschung“ bezeichnet);

g. Marihuana, einschlieRlich Marihuana, das fur medizinische und
Erholungszwecke bestimmt ist und von Marihuana abgeleitetes Cannabidiol
(CBD), samtliche Produkte mit einem beliebigen Gehalt an
Tetrahydrocannabinol (THC) sowie synthetische Cannabinoide
r. Hanfpflanzen in roher oder unraffinierter Form oder deren Teile
(einschliellich Hanfstangeln, Hanfblattern, Hanfblliten und Hanfsamen);
s. Tabak und Tabakwaren, einschlief3lich, jedoch nicht beschrankt auf
Zigaretten, Zigarren, losen Tabak, rauchlosen Tabak, Wasserpfeife oder
Shisha; und
t. Elektronische Zigaretten und ihre Bestandteile, jedes andere ahnliche Gerat,
das einen Stoff zum Einatmen verdampft oder vernebelt, und samtliche nicht
brennbare Substanzen, unabhangig vom Nikotingehalt, die mit einem solchen
Gerat verwendet werden konnen.
10.2 TNT erklart den Versand folgender Arten von Sendungen an samtliche
Bestimmungsorte fur unzulassig, und der Absender verpflichtet sich, diese Artikel
nicht zu verschicken (je nach Herkunfts- und Bestimmungsort konnen zusatzliche
Einschrankungen gelten):
a. Sendungen oder Waren, deren Transport, Einfuhr oder Ausfuhr durch ein
Gesetz, ein Statut oder eine Verordnung verboten ist, einschlielich
Sendungen, flr die der Versender oder eine der an der Sendung beteiligten
Parteien auf einer der Listen mit beschrankten Parteien aufgefuhrt ist, die von
folgenden Institutionen veroffentlicht und gefuhrt werden: dem U.S. Department
of Treasury, dem Office of Foreign Assets Control, dem U.S. Department of
Commerce, dem Bureau of Industry and Security, dem U.S. Department of
State, den United Nations Sanctions Commitees, dem European Union Council
und jeder anderen zustandigen Behodrde, es sei denn, dies wurde durch die
zustandige Regierungsbehdrde lizenziert oder autorisiert oder ist anderweitig
nach geltendem Recht zulassig;
b. Sofern von TNT nicht anders akzeptiert, gilt dies fur Sendungen, fir die TNT
eine spezielle Lizenz oder Genehmigung fur den Transport, die Einfuhr oder
Ausfuhr bendtigt;
c. nicht deklarierte, verbrauchssteuerpflichtige Sendungen oder Waren, die
einer behordlichen Genehmigung und Freigabe bedurfen;
d. Sendungen mit einem deklarierten Zollwert, der GUber dem flr einen
bestimmten Bestimmungsort zulassigen Wert liegt;




e. Gefahrgut und gefahrliche Materialien, aul3er wie laut Abschnitt12
(Gefahrgut) dieser Bedingungen zulassig; und
f. Pakete, die nass oder undicht sind oder irgendeinen Geruch abgeben.

10.3 TNT schlief3t jegliche Haftung fur verbotene Guter aus, auch wenn sie zur
Beforderung angenommen worden sind (einschliel3lich der erfolgten Annahme
aufgrund eines Irrtums oder nach entsprechendem Hinweis). TNT behalt sich das
Recht vor, Pakete aufgrund derartiger Beschrankungen oder aus Sicherheitsgriinden
fur den Versand abzulehnen. TNT kann dem Absender die Verwaltungskosten fur
zurtickgewiesene Pakete und flir das eventuelle Zurticksenden von Waren in
Rechnung stellen. Nahere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

11. Ausfuhrkontrollen und Sanktionen

11.1 FedEx befordert keine Sendungen, die gegen die Ausfuhrkontrollen und
Sanktionsgesetze verstolden. Der*Die Versender*in ist flr die Beachtung aller
anwendbaren Ausfuhrkontrollen und Sanktionsgesetze, Vorschriften und
Bestimmungen verantwortlich und garantiert deren Einhaltung, einschlie3lich der
U.S. Export Administration Regulations, der U.S. International Traffic in Arms
Regulations, der U.S. Foreign Assets Control Regulations sowie der anwendbaren
Ausfuhrkontrollen und Sanktionsgesetze und Verordnungen eines jeden Landes oder
Gebietes im Zusammenhang mit der Beforderung der Sendung. Der*die
Versender*in erklart sich einverstanden und versichert, dass er*sie in Bezug auf die
Sendungen alle anwendbaren Sanktionen der US-Regierung beachten wird, die die
Ausfuhr oder den Reexport von Gutern, Services oder Technologien in oder aus
Landern, Gebieten oder Regionen verbieten, die den US-Sanktionen unterliegen.
Daruber hinaus beférdert FedEx keine Waren, deren Handel durch
Wirtschaftssanktionen und Embargogesetze eingeschrankt oder verboten ist, und
der*die Versender*in verpflichtet sich, diese Waren nicht zum Versand anzubieten.
Eine aktuelle Liste der von FedEx nicht bedienten Lander und Gebiete ist unter
fedex.com abrufbar.

11.2 DarUber hinaus beférdert FedEx keine Sendungen und der*die Versender*in
garantiert, dass er*sie keine Sendungen an FedEx Ubergeben wird, wenn der*die
Versender*in oder eine der an der Sendung beteiligten Parteien auf einer der Listen
mit beschrankten Parteien aufgefuhrt ist, die von folgenden Institutionen
veroffentlicht, gefuhrt oder Gbernommen werden: dem U.S. Department of the
Treasury, dem U.S. Department of Commerce, dem U.S. Department of State, dem
European Union Council und jeder anderen zustandigen Behorde. Der*Die
Versender*in erklart sich auRerdem damit einverstanden und versichert, dass er*sie
nicht im Besitz oder unter der Kontrolle einer Partei steht, die Finanzsanktionen der
USA oder einer anderen zustandigen Regierung unterliegt, und dass er*sie nicht



versuchen wird, Sendungen an Unternehmen zu versenden, die im Besitz oder unter
der Kontrolle einer solchen Partei stehen.

11.3. Der*Die Versender*in ist verpflichtet, alle Sendungen zu identifizieren, fur die
Lizenzen oder Genehmigungen zur Ausfuhrkontrolle benétigt werden oder die vor
der Ausfuhr sonstigen behordlichen Kontrollen unterliegen, und TNT samtliche
Informationen und Unterlagen zur Verfugung zu stellen, die zur Einhaltung der
geltenden Gesetze und Vorschriften erforderlich sind. Der*Die Versender*in ist auf
seine*ihre eigenen Kosten dafur verantwortlich, die zur Erteilung von Ausfuhrlizenzen
oder -genehmigungen geltenden Anforderungen fur Sendungen zu ermitteln, alle
erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu beschaffen sowie sicherzustellen,
dass der*die Empfanger*in gemaR den anwendbaren Gesetzen und Vorschriften des
Ursprungs- und Bestimmungslandes sowie aller Lander und Gebiete, die sich in
Bezug auf die Waren fur zustandig erachten, berechtigt ist. Der*Die Versender*in ist
ferner daflir verantwortlich, sicherzustellen, dass die Endverwendung oder der*die
Endnutzer*in der beforderten Guter nicht gegen Ausfuhrkontrollvorschriften verstoft,
die bestimmte Arten von Ausfuhren, Reexporten und Transfers von Gutern, die den
U.S. Export Administration Regulations unterliegen, einschranken.

11.4 FedEx Ubernimmt keine Haftung fur Verluste oder Kosten — einschliel3lich, aber
nicht beschrankt auf Bulzgelder, Strafen und/oder Einbehaltung, Zurtickhaltung oder
Zerstoérung der Sendung — gegenlber dem Versender oder einer anderen Person,
wenn der Versender gegen Exportgesetze, Sanktions- und Zollgesetze, Regeln oder
Vorschriften versto3t oder die durch Handlungen verursacht wurden, die von FedEx
zum Zwecke der Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften vorgenommen
wurden. Der Versender erklart sich damit einverstanden, FedEx von allen Verlusten
oder Kosten — einschlielich, aber nicht beschrankt auf BuRgelder, Strafen und/oder
die Einbehaltung, Blockierung oder Zerstérung der Sendung — freizuhalten, die durch
die Nichteinhaltung von Ausfuhrkontrollen, Sanktions- oder Zollgesetzen, Regeln
oder Vorschriften durch den Versender oder durch Handlungen entstehen, die FedEx
zur Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften unternommen hat.

12. Gefahrgut.

12.1 Bestimmung von Gefahrgut. ,Gefahrgut® sind Artikel, die beim Transport eine
Gefahr fir Menschen, Tiere, die Umwelt oder das Transportunternehmen darstellen
konnten. Es liegt in der Verantwortung des Absenders festzustellen, ob seine
Sendung Gefahrgut gemafl den Empfehlungen der Vereinten Nationen fur den
Transport gefahrlicher Guter, der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO),
dem Europaischen Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung gefahrlicher
Guter auf der Stralle (ADR), der International Air Transport Association (IATA) und
den geltenden Gesetzen und Vorschriften enthalt.



12.2 Eingeschrankter Service. Abgesehen von den in diesem Abschnitt 12
genannten Ausnahmen erbringt TNT keine Services in Bezug auf Gefahrgut. TNT
kann nach eigenem Ermessen bestimmte Gefahrgluter annehmen, jedoch nur,
nachdem sich TNT und der Absender/Empfanger auf bestimmte gefahrgutbezogene
Anforderungen geeinigt haben. Einzelheiten zu den spezifischen Anforderungen von
TNT sowie zu dem Verfahren zur Beantragung des Status eines ,Bekannter
Versender sind beim TNT-Kundendienst erhaltlich.

12.3 Zusatzliche Kosten. Fur Gefahrgut wird ein Gefahrgutzuschlag erhoben. Der
Zuschlag berechnet sich anhand der Klassifizierung und Art der erforderlichen
besonderen Bearbeitung, u. a. hinsichtlich der Zuganglichkeit der Waren wahrend
des Transports.

12.4 Gefahrgutvorschriften. Alle Pakete, die Gefahrgut enthalten, missen allen
geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen, einschlie3lich der technischen
Anweisungen der ICAO fur die Beforderung gefahrlicher Guter im Luftverkehr, der
IATA-Gefahrgutvorschriften(fur Luftfrachtsendungen) und der ADR-Vorschriften (fur
innereuropaische und nationale Sendungen per Stral3entransport). Die
Versender*innen von Gefahrgut mussen alle TNT-Sondervorschriften erflllen, die in
der aktuellen Fassung der IATA-Gefahrgutvorschriften und den
Gefahrgutbeschrankungen auf fedex.com aufgefihrt sind.

12.5 Sendungsvorbereitung. Absender mit dem Status ,Bekannter Versender® sind
fur die Identifizierung, Klassifizierung, Verpackung, Kennzeichnung, Etikettierung und
Vervollstandigung der Dokumentation fur Gefahrgutsendungen unter Beachtung aller
geltenden internationalen Vertrage, Gesetze und Vorschriften verantwortlich.
Aulierdem ist der Absender daflir verantwortlich, dass der Empfanger alle geltenden
Abkommen, Gesetze und Vorschriften einhalt. Jeder Sendung muss bei Bedarf die
entsprechende Gefahrgutdokumentation (z. B. das IATA-Formular ,Shipper's
Declaration for Dangerous Goods") beigefligt werden. TNT kann vom Absender
verlangen, einen geschulten Verpackungs- und Versandanbieter zu beauftragen, um
etwaige Probleme mit einer unzustellbaren Gefahrgutsendung zu l6sen. Der
Absender muss alle erforderlichen Informationen zur Verfigung stellen und alle
Felder, die sich auf Gefahrgut beziehen, auf dem Frachtbrief ausfullen. Absender, die
elektronische Systeme fur den Versand von Gefahrgut verwenden, mussen je nach
elektronischem System die besonderen Services, die Handhabung oder die
Kennzeichnung auswahlen, um anzuzeigen, dass ihre Sendung Gefahrgut enthalt.
12.6 Verpackung. TNT Verpackungen durfen nicht fir den Versand von Gefahrgut
(einschliefdlich Trockeneis) verwendet werden, mit Ausnahme von biologischen
Substanzen der Kategorie B (UN 3373), die in einer TNT Medpak Verpackung
versendet werden durfen.



12.7 Ubergabe und Zustellung von Gefahrgut. Nicht alle TNT Stationen nehmen
Gefahrgut entgegen. Manche TNT Stationen nehmen bestimmte Gefahrgutklassen
nicht an. Gefahrgut wird nicht fur den Versand Uber alle Transportwege akzeptiert.
TNT behalt sich das Recht vor, Gefahrguter an jedem Standort zurlickzuweisen, an
dem sie nach geltendem Recht oder nach Ermessen von TNT nicht angenommen
werden kdnnen. Wird die Sendung nicht an einer besetzten Station abgegeben, die
Gefahrgut entgegennimmt, so muss die Ubergabe an TNT zu einem vereinbarten
Termin durch Abholung beim Kunden erfolgen.

12.8 Keine Umleitung Gefahrgut darf nicht an eine andere als die vom Absender
ursprunglich genannte Adresse des Empfangers umgeleitet werden.

12.9 Potenzielle Haftung des Absenders. TNT ist aufgrund von Gesetzen oder
Vorschriften mdglicherweise verpflichtet, unsachgemal deklarierte oder nicht
deklarierte Gefahrgutsendungen an die zustandige Aufsichtsbehoérde oder staatliche
Stelle zu melden. Dem Absender konnen in diesem Fall Bul3gelder oder Strafen
gemal anwendbarem Recht auferlegt werden.

13. Zollabfertigung.

13.1 Bei Sendungen, die nationale Grenzen Uberschreiten, kann eine Pflicht zur
Zollabfertigung bestehen. Der Absender ist dafur verantwortlich, sicherzustellen,
dass die Waren in Ubereinstimmung mit allen zollrechtlichen Vorschriften versandt
werden, alle fur die Abfertigung erforderlichen Unterlagen und Informationen
bereitzustellen und zu gewahrleisten, dass alle Angaben und Informationen, die erin
Bezug auf die Waren und die Abfertigung der Sendung macht, der Wahrheit
entsprechen, korrekt und vollstandig sind und aktuell bleiben - auch im Hinblick auf
entsprechenden Harmonisierten Systemcode (HS-Code). Bei Sendungen, die
zusatzlich zu einem Frachtbrief weitere, besondere Unterlagen erfordern (z. B. eine
Handelsrechnung), kann sich die Lieferzeit verzogern. TNT behalt sich das Recht
vor, dem Absender nach eigenem Ermessen Buldgelder, Strafen, Schadensersatz
oder andere Kosten bzw. Aufwendungen, einschliellich Lagerkosten, in Rechnung
zu stellen, die sich aus behordlichen Mallnahmen oder einem pflichtwidrigen
Verhalten des Absenders ergeben.

13.2 Der Versender ist auf eigene Kosten dafir verantwortlich, sicherzustellen, dass
die auf dem internationalen Transportweg verschickten Guter gemaf den geltenden
Gesetzen fur die Einfuhr in das Bestimmungsland zugelassen sind und dass
samtliche geltenden Lizenz- oder Genehmigungsbestimmungen eingehalten werden.
13.3 Der Absender kann auch aufgefordert werden, weitere zusatzliche
Informationen bereitstellen, um vor der Lieferung an den Empfanger die Freigabe
von anderen Aufsichtsbehdrden im Zielland zu erhalten. Sendungen, die Waren oder
Produkte enthalten, die von mehreren staatlichen Behdrden innerhalb anderer



Ziellander reguliert werden (wie z. B. die nationalen Behorden, die fur die
Lebensmittelsicherheit, den Schutz der 6ffentlichen Gesundheit, Arzneimittel,
medizinische Produkte, Pflanzen und Tiere, Telekommunikations- und andere
elektronische Geratenormen und vergleichbare Behdrden zustandig sind), konnen
zusatzliche Zeit fur die Freigabe bendtigen. Alle Gebuhren fur den Versand in und
die Rucksendung aus Landern, in denen die Einreise nicht erlaubt ist, werden dem
Absender in Rechnung gestellt.

13.4 Werden Sendungen aufgrund falscher oder fehlender Unterlagen vom Zoll oder
anderen Behorden zurtickgehalten, kann TNT versuchen, den Empfanger zu
benachrichtigen. Falls das értliche Recht verlangt, dass der Empfanger bestimmte
Informationen oder Dokumente vorlegt, der Empfanger dem aber in einer von TNT
bestimmten, angemessenen Frist nicht nachkommt, kann die Sendung vorbehaltlich
der geltenden Gesetze als unzustellbar angesehen werden (siehe Abschnitt

18 (Unzustellbare Sendungen)). Falls der Empfanger die Ubermittlung der
erforderlichen Informationen und Dokumente unterlasst und es das vor Ort geltende
Recht zulasst, dass diese Ubermittlung auch vom Absender vorgenommen werden
kann, kann TNT versuchen, den Absender zu benachrichtigen. Falls der Absender es
ebenso unterlasst, in dem von TNT angesetzten angemessenen Zeitrahmen die
Informationen oder Dokumente zu Ubermitteln, wird die Sendung vorbehaltlich der
geltenden Gesetze als unzustellbar betrachtet. TNT Ubernimmt keine Verantwortung
fur die Unzustellbarkeit von Sendungen, wenn diese durch fehlerhafte oder fehlende
Dokumente verursacht worden ist. Dies gilt ungeachtet der Tatsache, ob TNT
versucht hat, den Empfanger oder Absender zu benachrichtigen oder nicht.

13.5 Soweit nach ortlichem Recht zulassig, Ubernimmt TNT die Zollabfertigung
internationaler Sendungen. TNT Ubermittelt die Sendungsinformationen an den Zoll
und an andere Aufsichtsbehdrden, damit die Abfertigung erfolgen kann. TNT kann
bei internationalen Sendungen gegebenenfalls eine Abfertigungspauschale fur die
Entrichtung von Zollen und Steuern an eine Zollbehdrde im Auftrag des*der
Zahlungspflichtigen, fur Services, die von dem*der Versender*in, Empfanger*in oder
von Dritten verlangt werden oder zur Deckung von Kosten erheben, die TNT von der
Aufsichtsbehorde fur die Bearbeitung der vorgeschriebenen Unterlagen in Rechnung
gestellt werden. Art und Hohe der Kosten sind von Land zu Land unterschiedlich.
13.6 TNT handelt ausschlieldlich als Vertreter des Absenders oder Empfangers (je
nach Anwendbarkeit) zum Zweck der Zollabfertigung. Wenn zutreffend und
angemessen, bevollmachtigt der Absender TNT oder den von TNT benannten
Zollagenten, Zollanmeldungen und alle damit verbundenen Handlungen in direkter
Vertretung, im Namen und im Auftrag und auf Risiko des Absenders oder
Empfangers abzugeben bzw. durchzufihren. Der Absender hat gegebenenfalls



sicherzustellen, dass der Empfanger TNT zur zollrechtlichen Vertretung
bevollmachtigt, soweit anwendbar.

13.7 In einigen Fallen kann TNT nach eigenem Ermessen Anweisungen akzeptieren,
einen anderen als den von TNT (oder den von TNT ausgewahlten Zollagenten) oder
den vom Absender benannten Zollagenten einzusetzen. In jedem Fall behalt sich
TNT (oder der von TNT ausgewahlte Zollagent) das Recht vor, die Sendung
abzufertigen, wenn der Zollagent nicht ermittelt werden kann oder dieser die
Abfertigung nicht durchfuhren wird oder wenn TNT keine vollstandigen
Zollinformationen Uber den Zollagenten zur Verflugung gestellt werden (einschlieRlich
Namen, Adresse, Telefonnummer und Postleitzahl).

14. Zolle und Steuern.

14.1 Um die Zollabfertigung bestimmter Artikel abzuschlieRen, kann TNT die von den
Zollbehorden festgesetzten Zolle und Steuern im Auftrag des Zahlungspflichtigen
verauslagen und dafur einen Zuschlag erheben. Bzgl. aller Sendungen kann TNT
den Zahlungspflichtigen kontaktieren und als Bedingung flr die Zollabfertigung und
Zustellung eine Bestatigung der Rickerstattungsvereinbarung fordern und TNT kann
nach eigenem Ermessen die Zahlung von Zdllen und Steuern verlangen, bevor die
Sendung an den Empfanger tbergeben wird. Wenden Sie sich hinsichtlich weiterer
Details bitte an den TNT Kundendienst.

14.2 Falls die Richtigkeit oder Angemessenheit der fur eine Sendung erhobenen
Zolle und Steuern bestritten wird, kann TNT oder der von TNT benannte Zollagent
die mit der Sendung eingereichten Versanddokumente Uberprifen. Wenn TNT
feststellt, dass die Zolle und Steuern ordnungsgemald veranschlagt wurden, erklart
sich der Absender bereit, die Zdlle und Steuern zu zahlen, bzw. der Absender
verpflichtet sich, dass der Empfanger sie zahlt, je nach Fall.

14.3 Fir den Fall, dass TNT im Auftrag des*der Zahlungspflichtigen Zdlle, Steuern
oder andere Kosten an eine Zollbehérde verauslagt, wird diesem*dieser eine
Abfertigungspauschale oder ein Prozentsatz des verauslagten Gesamtbetrags
berechnet. Diese Abfertigungspauschale hangt vom jeweiligen Bestimmungsland ab.
Weitere Informationen zur Abfertigungspauschale sind unter ,Zusatzliche Services
und Zuschlage® auf tnt.com einsehbar.

14.4 TNT kann Optionen anbieten, um den*die Versender*in, den*die Empfanger*in
oder eine*n Dritte*n zu bestimmen, der die Zolle, Steuern und andere damit
verbundene Gebuhren Ubernimmt. Alternativ kann TNT die Kosten dem*der
Versender*in oder Empfanger*in in Rechnung stellen, wobei die Entscheidung im
alleinigen Ermessen von TNT liegt.

14.5 Ungeachtet anderslautender Bestimmungen ist der*die Versender*in
letztendlich fur die Zahlung von Zdéllen und Steuern sowie allen Geblhren und



Zuschlagen in Zusammenhang mit der Entrichtung von Zdllen und Steuern durch
TNT verantwortlich. Weigert sich ein*e Empfanger*in oder ein*e Dritte*r, von dem*der
die Ruckzahlungsbestatigung verlangt wurde, die Zoélle und Steuern nach
Aufforderung zu zahlen, darf sich TNT diesbezuglich an den*die Versender*in
wenden. Falls der*die Versender*in sich weigert, zufriedenstellende Malinahmen zu
treffen, um TNT die verauslagten Betrage zurlickzuerstatten, darf die Sendung an
den*die Versender*in zurtickgeschickt werden (in diesem Fall ist der*die
Versender*in sowohl fur die urspringlichen als auch fur die Ricksendekosten
verantwortlich) oder in einem vorubergehenden Lager, einem allgemeinen
Warenlager oder einem Zolllager abgestellt oder als unzustellbar angesehen werden.
Werden die Transportkosten fur eine Sendung Uber eine Kreditkarte abgerechnet,
behalt sich TNT das Recht vor, auch nicht eingezogene Zolle und Steuern im
Zusammenhang mit dieser Sendung Uber das Kreditkartenkonto abzurechnen.

14.6 Vorbehaltlich der an bestimmten Orten verfugbaren Optionen kann sich eine
Sendung verzogern, wenn TNT keine ausreichende Bestatigung der Vorkehrungen
zur Erstattung der verauslagten Zollabgaben und Steuern erhalten kann. Diese
Verspatungen oder jeder andere Verstol} gegen diese Bedingungen begrinden
keine Haftung von TNT.

14.7 Die Zahlung von Zdllen und Steuern erfolgt nach alleinigem Ermessen von TNT
durch eines der folgenden Mittel: Bargeld, Scheck (privat oder geschaftlich, sofern
ein gultiger Ausweis vorgelegt wird), Kreditkarte, Zahlungsanweisung, Reisescheck
oder ein Debit- oder Aufschubkonto. TNT akzeptiert keine Vorauszahlung von Zéllen
und Steuern.

14.8 TNT Ubernimmt keine Haftung fir Sendungen, die vom Zoll in Verwahrung
genommen werden. Solche Sendungen sind ggf. als unzustellbar anzusehen.

15. Versandweg.

TNT legt den Versandweg aller Sendungen fest. Dieser kann von Zeit zu Zeit
unangekundigt geandert werden. TNT behalt sich das Recht vor, jede Sendung
(einschliel3lich des Gebrauchs anderer Transportmittel) umzuleiten, um die Lieferung
zu erleichtern. Zum Schutz der transportierten Guter kann TNT keine detaillierten
Angaben zu seinen Versandwegen oder den Sicherheitsmalinahmen in seinem
Netzwerk machen. Audits an Standorten oder Fahrzeugen des TNT Netzwerks sind
daher nicht zulassig, es sei denn, dies ist rechtlich oder gesetzlich vorgeschrieben.

16. Lieferung.

16.1 Sendungen werden gemal den Abschnitten 16.7 und 16.8 an die Adresse des
Empfangers geliefert. Es besteht keinerlei Pflicht, eine Sendung an den Empfanger
personlich zu liefern. TNT kann eine Sendung an den Empfanger oder eine andere
Person liefern, die berechtigt zu sein scheint, die Lieferung der Sendung im Namen



des Empfangers entgegenzunehmen. Auf den Sendungen missen immer die
vollstandige Adresse, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse des Empfangers
angegeben werden.

16.2 Postfachadressen konnen flr bestimmte internationale Standorte verwendet
werden, vorausgesetzt, dass der Absender TNT die Telefonnummer des Empfangers
mitteilt, um die Zustellung zu ermdglichen.

16.3 TNT haftet nicht fur Forderungen, die sich aus der Beschlagnahmung oder der
Ingewahrsamnahme der Guter durch die Zollbehorden oder andere staatliche
Organe wahrend des Transits ergeben.

16.4 Sendungen, die flr Hotels, Krankenhauser, Behorden, Universitaten oder
andere Einrichtungen bestimmt sind, konnen Uber eine Poststelle oder einen
zentralen Empfang ausgeliefert werden, soweit nicht TNT vor dem Versand etwas
anderes festgelegt oder vereinbart hat.

16.5 TNT behandelt jede Adressanderung, die keine Umleitung oder Korrektur ist, als
neue Sendung, sodass neue Transportkosten anfallen konnen.

16.6 Die Samstagszustellung, sofern verfigbar, unterliegt in den Landern, in denen
der Samstag kein regularer Geschéaftstag ist, einem besonderen Preiszuschlag.
16.7 Um stets die Sicherheit seiner Arbeitnehmer*innen zu gewahrleisten, sowie in
Fallen, in denen TNT der Ansicht ist, dass seine Services flr einen Verstold gegen
anwendbares Recht, Regelungen und Vorschriften missbraucht werden, kann TNT
davon absehen, Sendungen abzuholen oder abzuliefern, oder alternative
Vorkehrungen zur Abholung oder Lieferung zu treffen.

16.8 Lieferanweisungen des Empfangers: B2C-Sendungen

a. An ausgewahlten Orten kann TNT auch B2C-Sendungen nach zusatzlichen
Anweisungen des Empfangers zustellen. Der Absender nimmt ausdricklich zur
Kenntnis und erklart sich damit einverstanden, dass diese Anweisungen die
ursprunglich zwischen TNT und dem Absender vereinbarten Lieferanweisungen
oder die ursprunglich vereinbarte Lieferzeit ersetzen kdnnen.

b. Der Versender nimmt zur Kenntnis und erklart sich damit einverstanden,
dass die Anweisungen des Empfangers Folgendes betreffen kdnnen, aber nicht
beschrankt sind auf: (i) Verschiebung der Lieferzeit; (ii) Zustellung an eine*n
Nachbarn*in, Pfortner*in oder Empfangsmitarbeiter*in; (iii) Zustellung an eine
andere Adresse oder eine andere Person, unter der Bedingung, dass die
andere Adresse im selben Land ist, das auf dem Frachtbrief angegeben wurde;
(iv) Erteilung von Anweisungen, wo die B2C-Sendung ohne Zustellnachweis
abgegeben werden kann; (v) Abgabe der B2C-Sendung an einer bestimmten
Abholstelle (z. B. in einem Geschaft); oder (vi) eine beliebige Kombination der
vorgenannten Anweisungen. Im Falle einer Stornierung oder einer



Teilstornierung der Sendung vor der Zustellung durch den Versender und/oder
Empfanger bleiben alle Kosten fallig und an FedEx zahlbar.

c. Wenn der Versender und/oder der Empfanger keine spezifischen
Zustellanweisungen zur Verfigung stellt, wird FedEx sein regulares
Zustellverfahren anwenden.

d. FedEx kann die Verfugbarkeit von Zustelloptionen fur B2C-Sendungen von
Zeit zu Zeit andern, abhangig von geografischen oder anderen
Einschrankungen. Weitere Informationen uber die Verfugbarkeit von
Zustelloptionen und die Bedingungen finden Sie unter fedex.com.

e. Erteilt ein Empfanger zusatzliche Lieferanweisungen fur andere Sendungen
als B2C-Sendungen, so erkennt der Versender diesen Abschnitt 16 an und
erklart sich einverstanden, daran gebunden zu sein.

17. Erneute Zustellung.

17.1 Geschaftssendungen. TNT unternimmt automatisch oder auf Anfrage einen
erneuten Zustellversuch, sofern: (a) an der Empfangeradresse niemand anzutreffen
ist, der fur die Sendung unterschreibt und kein Verzicht auf die Unterschrift hinterlegt
ist; (b) der*die Versender*in eine TNT Zustellungsoption gewahlt hat und kein*e
zugelassene*r Empfanger*in anzutreffen ist, der*die fur die Sendung unterschreibt;
oder (c) TNT festlegt, dass die Sendung zuruckgehalten werden kann. Falls die
Geschaftssendung nach drei Zustellversuchen nicht zugestellt werden konnte
und/oder funf Werktage nach dem Datum des ersten Zustellversuchs und nach
etwaig erfolgter Zollabfertigung im Bestimmungsland aufbewahrt wurde, gilt die
Sendung als unzustellbar (siehe Abschnitt 18 (Unzustellbare Sendungen)).

17.2 Zustellungen an eine Privatadresse und B2C-Sendungen. Wenn eine
Zustellung an eine Privatadresse beim ersten Versuch nicht an die
Empfangeradresse oder einen Nachbarn zugestellt werden kann, wenn der*die
Versender*in oder der*die Empfanger*in eine TNT Zustellungsoption ausgewahlt hat,
ist TNT nach eigenem Ermessen berechtigt, entweder einen erneuten Zustellversuch
zu unternehmen, die Sendung bis zum Erhalt weiterer Zustellanweisungen des*der
Versender*in oder Empfanger*in aufzubewahren oder an einen von TNT bestimmten
Ort zu liefern. Wenn eine Zustellung an eine Privatadresse nicht durch einen oder
mehrere erneute Zustellversuche zugestellt werden kann oder keine weiteren
Zustellanweisungen durch den*die Versender*in oder Empfanger*in bereitgestellt
werden oder TNT die Zustellung an einen anderen von TNT bestimmten Ort nicht
ermdglichen kann, kann die Sendung als unzustellbar betrachtet werden

(siehe Abschnitt 18 (Unzustellbare Sendungen)).

18. Unzustellbare Sendungen.



18.1 Eine unzustellbare Sendung ist eine Sendung, die aus folgenden oder anderen
Grunden nicht zugestellt werden kann, aber nicht darauf beschrankt ist: (a) die
Adresse des*der Empfanger*in ist unvollstandig, unlesbar, fehlerhaft oder kann nicht
gefunden werden, (b) es kann kein Kontakt zum*zur Empfanger*in einer Sendung
hergestellt werden oder der*die Empfanger*in nimmt die Sendung nicht entgegen, (c)
die Sendung soll in ein Gebiet geliefert werden, das von TNT nicht beliefert wird, (d)
der Geschaftssitz des*der Empfanger*in ist geschlossen, (e) die Zustellung ist
unmaglich, weil eine geeignete Person, die die Lieferung annimmt oder die Lieferung
durch Unterschrift bestatigt, nicht verfugbar ist oder sich weigert, die Lieferung
anzunehmen oder zu bestatigen, (f) die Sendung kann vom Zoll nicht abgefertigt
werden, (g) die Sendung wurde wahrscheinlich Schaden oder Verzogerungen bei
anderen Sendungen oder Eigentum hervorrufen oder Personen verletzen, (h) die
Sendung enthalt verbotene Guter, (i) es ist dem*der Empfanger*in unmaoglich oder
ersie weigert sich, eine ,Rechnung an den Empfanger” Sendung zu bezahlen, die
von dem*der Empfanger*in zu zahlen ist, (j) die Sendung wurde unzureichend
verpackt, (k) der Inhalt der Sendung oder die Verpackung ist so stark beschadigt,
dass es unmadglich ist, diese noch einmal einzupacken, (l) die Sendung verstofit
gegen US-Gesetze oder andere anzuwendende Ausfuhrkontrollen oder gegen
Sanktionsrecht oder -richtlinien, darunter fallt, ist aber nicht darauf beschrankt: die
Sendung ist an eine beschrankte Partei oder einen beschrankten Standort adressiert
oder wurde von dort versendet; (m) TNT ist nicht in der Lage die Angaben zu
Versender*in und/oder Empfanger*in zu identifizieren, oder (n) alle Grinde, die in
Abschnitt 17 (Erneute Zustellung) aufgefuhrt sind.

18.2 Wenn eine Sendung aus irgendwelchen Grunden unzustellbar ist, informiert
FedEx den Versender, um die Riicksendung zu arrangieren. Ortliche gesetzliche
Beschrankungen bleiben hiervon unberthrt. Falls der Versender nicht innerhalb von
funf Werktagen kontaktiert werden kann oder es unterlasst, innerhalb einer
angemessenen Zeitspanne Anweisungen zu geben, wird FedEx die Sendung an den
Versender zuruckschicken oder die Sendung in einem vorubergehenden Lager,
einem Ublichen Lagerhaus oder einem Lagerhaus der Zollbehorde abstellen oder die
Sendung nach geltendem Recht entsorgen. Falls eine Sendung nicht zugestellt, vom
Zoll abgefertigt oder zurtickgeschickt werden kann, kann FedEx die Sendung nach
geltendem Recht weitergeben oder entsorgen. Der Versender ist verantwortlich fur
alle anfallenden Kosten und Gebuhren, die sich aus der Rucksendung,
Aufbewahrung oder Entsorgung/Veraulierung der Sendung ergeben. Dies gilt nicht,
soweit FedEx die Unzustellbarkeit der Lieferung zu verantworten hat.

18.3 Sendungen, die aufgrund ortlicher gesetzlicher Beschrankungen nicht
zuruckgeschickt werden kénnen, werden entweder zwischengelagert, in ein
allgemeines Lager oder Zollverschlusslager gebracht oder gemaf den lokalen



Vorschriften entsorgt. Der Absender erklart sich damit einverstanden, die Kosten zu
ubernehmen, die TNT aufgrund einer solchen Unterbringung oder Entsorgung
entstehen.

18.4 Dem Absender werden die Rucktransportkosten zusammen mit den
ursprunglichen Kosten auferlegt, es sei denn, die Sendung war aufgrund eines
Verschuldens von TNT unzustellbar. Ebenso inbegriffen sind alle weiteren Kosten,
die TNT im Zuge der Rucksendung entstanden sind. Zur Ricksendung
unzustellbarer Sendungen, die Gefahrgut enthalten, muss der Absender einen
vollstandig ausgefulllten Ruckfrachtbrief und alle anderen erforderlichen Dokumente
bereitstellen.

19. Riuck- und Einfuhrsendungsoptionen.

Rucksendungen in ein Land unterliegen den Bestimmungen und Bedingungen des
Landes, aus dem sie abgeschickt werden. Dementsprechend unterliegen in ein Land
eingefihrte Sendungen den Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die im
Ursprungsland der Sendung anwendbar sind. Ungeachtet etwaiger
Zahlungsanweisungen an TNT ist die Partei, die eine Rick- oder
Einfuhrsendungstransaktion mit TNT initiiert, letztlich haftbar fur alle Preise und
Zuschlage, darunter Zuschlage fur besonderes Handling sowie Zolle oder Steuern,
die TNT ausgelegt hat, sollte der*die Versender*in oder die Drittpartei nicht zahlen
oder die Zahlung verweigern, und der Partei werden diese in Rechnung gestellt und
sie verpflichtet sich, diese zu zahlen.

20. Haftungsbeschrankungen.

20.1 Standard-Haftungsbeschrankung fur Transportservices. Die Haftung von FedEx
fur Verlust, Beschadigung oder Verzogerung in Verbindung mit der Erbringung von
Transportservices ist auf den im anwendbaren Ubereinkommen vorgesehenen
Betrag begrenzt (es sei denn, der Versender entscheidet sich flr die Zahlung eines
zusatzlichen Zuschlages, um eine erweiterte Haftbarkeit oder Versicherung, wie in
den Abschnitten 20.3 und 20.4 beschrieben, zu spezifizieren). FedEx wendet

diese Hochstbetrage auch auf alle Forderungen an, die sich aus der Erbringung
nationaler Transportservices ergeben, sofern die anwendbaren nationalen
Transportgesetze keine zwingenden oder niedrigeren Haftungsgrenzen vorsehen (es
sei denn, der Versender entscheidet sich, einen zusatzlichen Zuschlag fur eine
erweiterte Haftbarkeit oder Versicherung, wie in den Abschnitten 20.3 und 20.4
beschrieben, zu zahlen). Die Haftung von TNT fur nachgewiesenen Verlust,
Beschadigung, Verzogerung oder sonstige Forderungen im Zusammenhang mit der
Sendung Ubersteigt nicht die Reparaturkosten der Sendung, ihren abgeschriebenen
Warenwert oder ihre Wiederbeschaffungskosten, je nachdem, welcher Wert niedriger
ist. TNT ist berechtigt, einen unabhangigen Nachweis Uber den Warenwert des



Inhalts einer reklamierten Sendung, flr die eine Forderung geltend gemacht wird, zu
verlangen.
20.2 Haftungsbeschrankungen fur sonstige Anspriche. Soweit nicht in Abschnitt20.1
(Standard-Haftungsgrenzen fur Transportleistungen) geregelt, ist die Haftung von
TNT fur Verlust, Beschadigung, Verzégerung oder sonstige Anspriiche im
Zusammenhang mit der Erbringung von Zusatzleistungen oder sonstigen
Vertragsverletzungen auf 3,40 Euro pro Kilogramm begrenzt, in jedem Fall aber auf
einen Haftungshochstbetrag von 10.000 Euro pro Ereignis oder fur eine Reihe von
zusammenhangenden Ereignissen.
20.3 Maximale Haftung: Erweiterte Haftung (wird nicht an allen Standorten
angeboten — wenden Sie sich fur Details an den TNT Kundendienst).
a. An Orten, an denen TNT eine Erweiterte Haftung anbietet, kann der
Absender ein zusatzliches Entgelt zahlen, um die Option Erweiterte Haftung auf
dem Frachtbrief zu wahlen, die Uber die in den Abschnitten 20.1 und 20.2
genannten Haftungsgrenzen hinausgeht.
b. Die angegebene Erweiterte Haftung stellt die Maximalhaftung von TNT in
Verbindung mit der Sendung dar. Die Erweiterte Haftung gilt nur fir den Fall,
dass TNT gemaR den Ubereinkommen oder den nationalen Transportgesetzen
haftet, die zwingend auf eine Sendung anwendbar sind.
c. Sofern von TNT nicht anders angegeben, betragt die maximale Erweiterte
Haftung 25.000 Euro pro Sendung (ausgenommen Dokumentsendungen —
siehe unten).
d. Die Haftung von TNT fur nachgewiesene Verluste oder Beschadigungen
oder sonstige Anspruche im Zusammenhang mit Dokumentsendungen
ubersteigt nicht den Wiederherstellungswert der Sendung mit einem
Hochstbetrag von 500 Euro pro Dokumentsendung, sofern von TNT nicht
anders angegeben. Die Erweiterte Haftung ist nicht fir alle
Dokumentsendungen verfugbar. Weitere Informationen zur
Anspruchsberechtigung finden Sie unter tnt.com oder wenden Sie sich hierzu
an den TNT Kundendienst.
20.4 Versicherung (wird nicht an allen Standorten angeboten — kontaktieren Sie den
TNT Kundendienst fur Details).
a. An Orten, an denen TNT eine Versicherung anbietet, kann der Absender ein
zusatzliches Entgelt zahlen, um die Option Versicherung auf dem Frachtbrief zu
wahlen, die Uber die in den vorangehenden Abschnitten 20.1 und 20.2
genannten Haftungsgrenzen hinausgeht.
b. Die angegebene Versicherung stellt den maximalen Betrag dar, fur den TNT
das Risiko in Verbindung mit der Sendung Gbernimmt.



c. Sofern von TNT nicht anders angegeben, betragt der
Versicherungshochstbetrag 25.000 Euro pro Sendung.
d. Der Versicherungsschutz von TNT ist begrenzt, wie gemal der Institute
Clause (ICC) A vorgesehen.
e. Die Haftung von TNT fur nachgewiesene Verluste oder Beschadigungen
oder andere Anspruiche im Zusammenhang mit Dokumentsendungen
Ubersteigt nicht den Wiederherstellungswert der Sendung, mit einem
Hochstbetrag von 500 Euro pro Dokumentsendung, sofern von TNT nicht
anders angegeben. Eine Versicherung ist nicht fur alle Dokumentsendungen
verfugbar. Weitere Informationen zur Anspruchsberechtigung finden Sie unter
tnt.com oder wenden Sie sich hierzu an den TNT Kundendienst.

20.5 Wenn der Absender eine erweiterte Haftung oder Versicherung wahlt, gelten die

folgenden Bedingungen:
Das Risiko und die Gefahr eines Uber den deklarierten Wert hinausgehenden
Verlustes tragt der Absender.
b. Es wird eine Gebuhr erhoben, die auf dem deklarierten Wert basiert und je
nach Herkunft der Sendung unterschiedlich sein kann. Wenden Sie sich fur
weitere Details bitte an den TNT Kundendienst.
Die Haftung von TNT fur nachgewiesenen Verlust, Beschadigung, Verzdgerung
oder andere Anspriiche im Zusammenhang ubersteigt nicht die
Reparaturkosten der Sendung, ihren abgeschriebenen Wert oder ihre
Wiederbeschaffungskosten, je nachdem welcher Wert niedriger ist. TNT ist
berechtigt, einen unabhangigen Nachweis Uber den Wert des Inhalts einer
reklamierten Sendung, fur die ein Anspruch geltend gemacht wird, zu
verlangen.
d. Es besteht kein Anspruch auf Entschadigung fur (i) Folgeschaden oder (ii)
Verzdgerungen oder Verluste, die sich aus der Verletzung der Verpflichtungen
des Absenders aus diesen Bedingungen ergeben.
e. Eine Entschadigung fur Verluste im Zusammenhang mit Zusatzleistungen ist
nicht mdglich.
f. Jeder Versuch, einen Wert fur eine Erweiterte Haftung, Versicherung oder
den Zoll zu deklarieren, der die in diesen Bedingungen zulassigen
Hochstbetrage Ubersteigt, ist nichtig. Ein solcher deklarierter Wert wird
automatisch auf die zulassigen Grenzwerte flr die Sendung reduziert. Die
Annahme einer Sendung zur Beférderung durch TNT, deren deklarierter Wert
die zulassigen Hochstbetrage Ubersteigt, stellt keinen Verzicht auf irgendeine
Bestimmung dieser Bedingungen dar. TNT kann keine Antréage auf Anderungen
der Angaben zum deklarierten Wert auf dem Frachtbrief nach der Ubergabe an
TNT berucksichtigen.
g. Wenn der Absender auf dem Frachtbrief nicht die Erweiterte Haftung oder
Versicherung jedes einzelnen Pakets angegeben hat, sondern einen
deklarierten Gesamtwert fur die Sendung als Ganzes, wird der deklarierte Wert
jedes Paketes bestimmt, indem der gesamte deklarierte Wert durch die Anzahl
der Pakete auf dem Frachtbrief geteilt wird. In keinem Fall darf der deklarierte
Wert eines einzelnen Pakets in einer Sendung den deklarierten Wert der
Sendung ubersteigen.

20.6 Einzigartige Artikel. Die Haftung von TNT fur Sendungen, die einzigartige Artikel



enthalten, ist ganz oder teilweise auf den entsprechenden Grenzwert des
Ubereinkommens oder auf zwingend anwendbare lokale Gesetze beschrankt.
Erweiterte Haftbarkeit und Versicherung sind nicht auf Sendungen anwendbar, die
einzigartige Artikel enthalten.

21. Nicht ibernommene Haftung.

21.1 TNT haftet nicht far:
a. (vorbehaltlich weiterer Einschrankungen gemaf diesen Bedingungen)
Schaden, die Uber die Erweiterten Haftung oder der Versicherung (wie in
Abschnitt 20.3 (Maximale Haftung: Erweiterte Haftung) und Abschnitt
b. 20.4 (Versicherung) begrenzt) oder die Haftungsbeschrankung gemaf dem
jeweils anwendbaren Ubereinkommen oder fiir Sendungen von und zwischen
bestimmten Orten innerhalb eines Landes durch das anwendbare zwingende
lokale Recht, je nachdem, welcher Wert hoher ist, Ubersteigen, unabhangig
davon, ob TNT wusste oder hatte wissen mussen, dass solche Schaden
entstehen konnten oder nicht oder, und;
c. besondere, indirekte, Neben- und Folgeverluste oder -schaden,
einschliellich der Kosten fur einen alternativen Transport, sowie Verlust von
Einkommen, Umsatz, Nutzung oder Gewinn, erwarteten Einsparungen,
Firmenwert oder Geschaftschancen; und
21.2 Der Absender Ubernimmt alle Risiken und Gefahren von Verlusten, Schaden
oder Verzoégerungen, die Uber die von TNT in diesen Bedingungen ausdrucklich
ubernommenen hinausgehen. Der Versender sollte, falls gewinscht, fir einen
eigenen Versicherungsschutz sorgen. TNT stellt keinen Versicherungsschutz bereit.
21.3 TNT Ubernimmt keine Haftung und nimmt keine Anpassung, Rickerstattung oder
Gutschrift jeglicher Art fur Verluste, Schaden, Verzégerungen, Fehllieferungen,
Nichtlieferungen, Fehlinformationen oder Versaumnisse bei der Erteilung von
Auskunften vor, die durch eines der folgenden Ereignisse (keine abschliel’ende
Liste) verursacht werden oder daraus resultieren:
a. Handlungen, Versaumnisse oder Unterlassungen des Versenders,
Empfangers oder eines anderen, an der Sendung interessierten Dritten;
b. die Art der Sendung oder Beschadigung, Eigenart oder inharente Fehler
oder Zerbrechlichkeit derselben;
c. Verletzung dieser Bedingungen oder anderer fir die Sendung geltender
Bestimmungen, einschliellich des Versands eines verbotenen Gegenstandes
oder von Gefahrgut, der falschen Deklaration der Fracht, der Sicherung,
Kennzeichnung oder Adressierung von Sendungen;
d. Verstdlie gegen US-Gesetze oder andere anzuwendende Ausfuhrkontrollen
oder gegen Sanktionsrecht und/oder -richtlinien;
e. BuBgelder, Strafen oder andere Geldbetrage, die von einer
Aufsichtsbehorde oder einem Dritten gegen den*die Versender*in oder
Empfanger*in erhoben werden;
f. Hohere Gewalt, einschlielRlich einer Pandemie oder Epidemie, Gefahren des
Luftverkehrs, Staatsfeinden, Regierungs- oder Aufsichtsbehorden, die
aufgrund vorgeblicher oder tatsachlicher Vollmacht handeln, Malihahmen und
Unterlassungen von Zollbehorden, Aufstanden, Streiks bzw. angekundigter
Streiks oder anderer ortlicher Konflikte, innerer Unruhen, mit Krieg oder



Wetterbedingungen zusammenhangender Gefahren, internationaler, nationaler
oder lokaler Storungen im Luft- oder Straldenverkehrsnetz, krimineller
Handlungen einzelner Personen oder Gruppen einschlie3lich Terrorakten,
Naturkatastrophen, Zusammenbrichen und Ausfallen der Kommunikations-
und Informationssysteme (einschlieBlich der TNT Systeme), mechanischer
Verzdgerungen oder Bedingungen, die eine Gefahr fur das Personal von TNT
darstellen;

g. Unsachgemale oder unzureichende Verpackung, einschlie3lich des
Versaumnisses des*der Versender*in, eine von TNT zugelassene Verpackung
zu verwenden, wenn eine solche Zulassung erbeten, empfohlen oder verlangt
wird. Insbesondere Computer, Elektronik, zerbrechliche Gegenstande und
Alkohol miissen in Ubereinstimmung mit den TNT Richtlinien verpackt werden,
die auf tnt.com einsehbar sind. Die Bereitstellung von Verpackung oder die
Beratung, Unterstlitzung oder Anleitung zur angemessenen Verpackung von
Sendungen durch TNT stellt keine Haftungsubernahme durch TNT dar, es sei
denn, TNT erklart ausdrucklich schriftlich etwas anderes;

h. Die Befolgung mundlicher oder schriftlicher Lieferanweisungen des*der
Versender*in bzw. Empfanger*in oder von Personen, die behaupten, den*die
Versender*in oder Empfanger*in zu vertreten;

i. Verspatete Auslieferungen, die durch die Einhaltung der von TNT
festgelegten Bestimmungen hinsichtlich der Zahlung von Kosten verursacht
wurden;

j. Das Unvermdgen von TNT, eine Kopie des Auslieferungsnachweises oder
eine Kopie der bei der Zustellung erhaltenen Unterschrift zur Verfigung zu
stellen;

k. Das Ldschen, der unwiederbringliche Verlust von Daten auf Magnetbandern,
in Akten oder anderen archivierten elektronischen Aufzeichnungen oder das
Loschen oder Beschadigen von Fotos oder der Tonspur von belichteten
Filmen;

|. Das Versaumnis von TNT, die als Orientierungshilfe dienenden Aufkleber
auf Paketen zu beachten (z. B. ,UP“-Pfeile, ,dieses Ende nach oben*-
Markierungen);

m.Das Versaumnis von TNT, den*die Versender*in oder Empfanger*in Gber
eine Verzogerung, einen Verlust oder eine Beschadigung einer Sendung, eine
unvollstandige, falsche oder ungenaue Adresse des*der Empfanger*in oder
des Zollagenten, falsche, unvollstandige oder fehlende Unterlagen oder die
Nichtzahlung von Zdllen und Steuern, die zur Freigabe einer Sendung
erforderlich sind, zu informieren;

n. Verlust oder Beschadigung einzelner Sendungen, fur die TNT keinen
nachweisbaren Beleg Uber den Erhalt besitzt, einschlie3lich der Falle, in denen
die Waren zum Zeitpunkt der Ubergabe der Sendung an TNT in einen
Anhanger vorgeladen, palettiert oder so verpackt wurden, dass die Anzahl der
Sendungen oder der Inhalt der Sendung nicht hinreichend Uberprift werden
kann;

0. Verlust personlicher oder finanzieller Informationen einschliel3lich
Sozialversicherungsnummern, Geburtstagen, Fiuhrerscheinnummern, Kredit-
oder Debitkartennummern und Kontoverbindungen;



p. Das Versaumnis des*der Versender®in, alle Sendungen zu l6schen, die in
ein TNT Versandsystem oder -gerat eingegeben wurden, wenn die Sendung
TNT nicht zum Versand Uubergeben wurde;
g. Schaden, die von StoRindikatoren, Neigungsmessern oder Thermometern
angezeigt werden; und
r. Nichteinhaltung der vereinbarten Lieferzeit jeglicher Sendungen aufgrund
unvollstandiger oder falscher Adresse (siehe Abschnitt 18 (Unzustellbare
Sendungen)).
21.4 Wenn TNT nicht haftet, auch in Fallen, in denen die Haftung Uber die von TNT
in diesen Bedingungen ausdrucklich Ubernommene Haftung hinausgeht, haftet der
Absender und erklart sich damit einverstanden, TNT gegen alle Schaden schadlos zu
halten, die TNT oder einem Dritten durch die Sendung oder durch Anspruche eines
Dritten, insbesondere des Empfangers, entstehen.

Jede Zahlungen, die TNT aufgrund einer Forderung des Absenders oder eines
Dritten leistet, gelten weder als Haftungsubernahme noch als Verzicht auf die in
diesem Abschnitt 21 enthaltenen Bestimmungen.

22. Keine Garantien.

Vorbehaltlich der ausdricklichen Bestimmungen in diesem Dokument Gbernimmt
TNT keine Garantien, weder ausdricklich oder stillschweigend.

23. Anspruche.

FedEx akzeptiert die Geltendmachung eines Anspruchs bezuglich einer Sendung nur
dann, wenn der Anspruchsteller alle anwendbaren Ubereinkommen sowie das
folgende Verfahren einhalt. Andernfalls kann kein Anspruch gegenuber FedEx
geltend gemacht werden:

23.1 Geltendmachung einer Forderung.

a. Alle Forderungen infolge von Verlusten, Beschadigungen (sichtbaren oder
unsichtbaren) oder Verzogerungen (einschliellich Verderb) oder fehlenden
Inhalten sind TNT binnen 21 Tagen nach (i) der Zustellung der Sendung (im
Falle einer Beschadigung oder Verzogerung) oder (ii) dem erwarteten
Zustellungsdatum (im Falle eines Verlusts, einer Nichtzustellung oder einer
Fehlzustellung) zu melden.

b. Die Bestatigung des Empfangs der Sendung durch den Empfanger ohne
einen Vermerk Uber Schaden auf der Empfangsbestatigung gilt als Beweis des
ersten Anscheins dafur, dass die Sendung in einwandfreiem Zustand zugestellt
worden ist.

c. Alle Anspruche dieser Art sind Uber tnt.com oder durch Kontaktaufnahme mit
dem TNT Kundendienst zu melden.

23.2 Erforderliche Informationen. Alle Forderungen mussen vollstandige
Versender- und Empfangerinformationen sowie die TNT
Sendungsverfolgungsnummer, das Versanddatum, die Stlickzahl und das
Gewicht der Sendung enthalten. TNT bertcksichtigt Schadensersatzanspriiche
nur unter der Voraussetzung, dass der Empfanger den Inhalt und die



Originalverpackung zwecks Prufung durch TNT in den Raumlichkeiten des
Empfangers oder von TNT bereitstellt und bis zur Regelung des Anspruchs
aufbewahrt.

23.3 Beschrankungen. TNT ist nicht verpflichtet, auf Forderungen zu
reagieren, bis alle Kosten bezahlt worden sind; der Forderungsbetrag kann
vom Anspruchsberechtigten nicht von diesen Kosten abgezogen werden. In
Verbindung mit einer Sendung kann nur eine Forderung erhoben werden. Mit
der Annahme der Zahlung einer Forderung erlischt jegliches Recht, weiteren
Schadensersatz oder eine weitere Entschadigung im Zusammenhang mit der
betreffenden Sendung zu fordern. Versender oder Empfanger, deren Pakete
uber einen Sammelladungsspediteur an TNT Ubergeben wurden, haben
keinerlei Rechtsanspriche gegenuber TNT.

23.4 Klagen. Das Recht auf eine Schadensersatzforderung, die sich aus der
Beforderung durch TNT ergibt, ist ausgeschlossen, wenn die Forderung nicht
innerhalb von zwei Jahren ab dem tatsachlichen Lieferdatum (bei
Beschadigung, Untererfullung oder Verzogerung) oder dem erwarteten
Lieferdatum (bei Verlust, Nichtlieferung oder Fehllieferung) oder innerhalb einer
anwendbaren Verjahrungsfrist, je nachdem, was kirzer ist, bei einem
zustandigen Gericht eingereicht wird.

24. Unterauftragsvergabe.

TNT behalt sich das Recht vor, die Erbringung von Services ganz oder teilweise an
Dritte zu vergeben.

25. Datenschutz.

25.1 Begriffe wie ,Verantwortlicher, ,Personenbezogene Daten®, ,Betroffene Person®
und ,Verarbeitung“ haben die Bedeutung, die ihnen in der
Datenschutzgrundverordnung (EU) 2016/679 (,DSGVO®) und allen anderen
anwendbaren Datenschutzgesetzen und -vorschriften fur die Verarbeitung
personenbezogener Daten (,personenbezogene Daten“) im Rahmen dieser
Bedingungen (zusammen ,Datenschutzrecht®) zugeschrieben wird.

25.2 TNT und der Absender stimmen Uberein, dass beide je flr sich fur die
Verarbeitung personenbezogener Daten durch die oder zwischen den Parteien
gemal diesen Bedingungen verantwortlich sind.

25.3 Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten gemal diesen
Bedingungen sichert der Absender zu, die Datenschutzgesetze eingehalten zu
haben. Dies gilt auch fur die Bereitstellung von Daten an die betroffenen Personen
gemal’ Datenschutzrecht, fur die Bereitstellung der Informationen, wie sie in der TNT
Datenschutzerklarung unter tnt.com enthalten sind, und die Erlangung eines
Rechtsgrundes gemaf Datenschutzrecht, wie z. B. Vertragserfullung, berechtigte
Interessen oder Einwilligung.

25.4 Der Absender halt TNT schadlos von samtlichen Kosten, Anspriuchen, Schaden
und Ausgaben, die TNT in Verbindung mit der Nichteinhaltung dieses Abschnitts 25
durch den Absender entstehen bzw. die TNT erlitten hat.



25.5 Der Absender sichert zu, dass der Rechtsgrund, wie in Abschnitt 25.3
dargelegt, (auch) eine Ubermittlung personenbezogener Daten an TNT, seine
Tochtergesellschaften, Niederlassungen, Rechtsberater, Wirtschaftsprufer oder
Dritte, die von TNT zur Erfullung seiner Verpflichtungen gegentuber dem Absender
gemal diesen Bedingungen beauftragt wurden, in jedes Land innerhalb und
aulRerhalb des Europaischen Wirtschaftsraums (,EWR") erlaubt.

25.6 Jegliche Ubermittlung personenbezogener Daten des*der Versender*in an TNT
oder umgekehrt aus dem EWR oder der Schweiz in ein Land aul3erhalb des EWR
oder der Schweiz unterliegt den Standardvertragsklauseln fiir die Ubermittlung von
Verantwortlichen an Verantwortliche (Beschluss (EU) 2021/914 —

Modul I) (,SCCs") im Sinne von Artikel 46, Absatz 2, Buchstabe c) DSGVO, die
unter https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=EN verfligbar sind. Zu
diesem Zweck werden die SCCs durch Verweis vollstandig in diese Bedingungen
einbezogen. Mit Annahme dieser Bedingungen (a) gelten die SCCs als von den
Parteien unterzeichnet, (b) stimmen die Parteien dem vollstandigen Inhalt der SCCs
zu, (c) verpflichten sich die Parteien, die darin enthaltenen Anforderungen zu erfullen
und (d) erklaren sich die Parteien damit einverstanden, dass samtliche Anderungen
oder kunftigen Beschlisse und/oder URLs an die Stelle des Beschlusses und/oder
der URL treten, die in Abschnitt 25.6 aufgeflhrt sind. Im Rahmen der SCCs handelt
TNT gegebenenfalls als fur die Verarbeitung verantwortliche Stelle als
Datenexporteur — auch im Namen seiner verbundenen Unternehmen — und der
Versender gegebenenfalls als fur die Verarbeitung verantwortliche Stelle als
Datenimporteur oder umgekehrt. Hiervon unberuhrt bleibt das Recht von TNT, im
Hinblick auf die Nutzung eines anderen geeigneten Ubertragungsmechanismus, der
mit dem Datenschutzrecht in Einklang steht, eine alleinige Entscheidung zu treffen.
Die Ubermittelten personenbezogenen Daten kénnen individuelle Kontaktdaten von
Versendern und Empfangern enthalten, darunter Namen und Adressen, die fur die
effiziente Bereitstellung der Services von TNT, wie z. B. die Zustellung von Paketen
und die Ermdglichung von Funktionen zur Sendungsverfolgung, erforderlich sind, wie
dies in diesen Bedingungen steht und in Ubereinstimmung mit den Anhangen der
SCCs im Weiteren oder anderweitig festgelegt ist.

25.7 Stellt der Gerichtshof der Europaischen Union, eine ortliche Aufsichtsbehoérde
oder eine ahnliche Behorde fest, dass eine der Bedingungen in diesem Abschnitt 25
und/oder die SCCs keine rechtmalige Methode zur Vereinfachung von
Ubermittlungen personenbezogener Daten auRerhalb des EWR oder der Schweiz
darstellen oder nicht mehr rechtmafig sind, werden die Parteien nach Treu und
Glauben (iber eine alternative Methode zur Vereinfachung derartiger Ubermittiungen
auf rechtmalige Weise aushandeln.

26. Gesamte Vereinbarung.

Diese Bedingungen stellen die gesamte Vereinbarung zwischen den Parteien dar
und haben vorbehaltlich Abschnitt 1 (Anwendung) Vorrang vor allen anderen


https://eur-lex.europa.eu/legal-
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Bedingungen, schriftlichen wie mindlichen. Diese Bedingungen kénnen nur durch
ausdruckliche schriftliche Vereinbarung zwischen den Parteien aufgehoben werden.

27. Abtretung.

Die Rechte und Pflichten der Parteien im Rahmen dieser Bedingungen durfen ohne
die vorherige schriftliche Zustimmung der jeweils anderen Partei nicht abgetreten
werden; allerdings ist TNT berechtigt, alle oder einen Teil seiner Rechte an ein
verbundenes Unternehmen abzutreten und seine Pflichten gemal diesen
Bedingungen an dieses zu Ubertragen. Ohne Einschrankung dessen sind diese
Bedingungen fur die Parteien und deren Rechtsnachfolger und Abtretungsempfanger
rechtlich bindend und kommen diesen zugute.

28. Kein Verzicht.

Ein Versaumnis seitens TNT, eine Bestimmung dieser Bedingungen durchzusetzen
oder anzuwenden, bedeutet keinen Verzicht auf diese Bestimmung seitens TNT und
beeintrachtigt ebenso wenig das Recht von TNT, diese Bestimmung durchzusetzen.

29. Zwingendes Recht.

Diese Bedingungen schliel3en keine Haftung aus, soweit ein solcher Ausschluss
durch zwingendes Recht verboten ist. Sollte eine in diesen Bedingungen enthaltene
oder in Bezug genommene Bestimmung im Widerspruch zu einem gultigen
zwingenden internationalen Abkommen, nationalem Recht, Verordnungen der
Regierung, Anweisungen oder Erfordernissen stehen, wird diese Bestimmung im
maximal zulassigen Umfang reduziert und derart beschrankt als Bestandteil der
Vereinbarung zwischen dem Absender und TNT Wirkung entfalten. Die Ungultigkeit
oder Undurchsetzbarkeit einer einzelnen Bestimmung hat keine Auswirkungen auf
die Ubrigen Bestimmungen dieser Bedingungen.

30. Ahwendbares Recht und Gerichtsstand.

Vorbehaltlich geltender Ubereinkommen unterliegen diese Bedingungen sowie
etwaige Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit Services von TNT, die diesen
Bedingungen entsprechen, den Gesetzen und Gerichten des Landes oder Gebiets,
in dem die Sendung von TNT zur Erbringung der Services entgegengenommen wird.



	(gültig ab 15. Januar 2026)
	1. Anwendung
	2. Begriffsbestimmungen.
	3. Preise.
	4. Treibstoffzuschlag und sonstige Zuschläge.
	5. Rechnungsanpassungen und Volumengewicht (volumetrisches Gewicht).
	6. Rechnungsstellung.
	7. Versandvorbereitung.
	8. Zurückweisung oder Ablehnung von Sendungen.
	9. Sendungskontrolle.
	10. Verbotene Güter.
	11. Ausfuhrkontrollen und Sanktionen
	12. Gefahrgut.
	13. Zollabfertigung.
	14. Zölle und Steuern.
	15. Versandweg.
	16. Lieferung.
	16.8 Lieferanweisungen des Empfängers: B2C-Sendungen

	17. Erneute Zustellung.
	18. Unzustellbare Sendungen.
	19. Rück- und Einfuhrsendungsoptionen.
	20. Haftungsbeschränkungen.
	21. Nicht übernommene Haftung.
	22. Keine Garantien.
	23. Ansprüche.
	23.1 Geltendmachung einer Forderung.

	24. Unterauftragsvergabe.
	25. Datenschutz.
	26. Gesamte Vereinbarung.
	27. Abtretung.
	28. Kein Verzicht.
	29. Zwingendes Recht.
	30. Anwendbares Recht und Gerichtsstand.

